Offentliche Auslegung des Entwurfs eines Bebauungsplanes gemiB § 3 Abs. 2
Baugesetzbuch (BauGB), § 4 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 2
BauGB, § 13 Abs. 3 BauGB

Der vom Stadtrat der Stadt Zwickau in seiner Sitzung am 25.10.2018 gebilligte und zur
Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 113 fiir das Gebiet
Zwickau-Marienthal, siidlich HoferstraBe auf der Grundlage von § 13a BauGB,
Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren, Wohn- und
Mischgebiet auf der Grundlage von § 13a Abs. 1 BauGB und der Entwurf der
dazugehérigen Begriindung sowie das Schallschutzgutachten vom Marz/April 2018
(Schallimmissionsprognose TA Larm) und die Altlastenuntersuchung (Bodengutachten)
vom 17.04.2014 liegen in der Zeit vom

15.11.2018 bis 18.12.2018

in der Stadtverwaltung Zwickau, im Foyer des Stadtplanungsamtes, 3. Obergeschoss,
KatharinenstraBBe 11, 08056 Zwickau, wahrend der Dienststunden

Montag, Mittwoch, Donnerstag 8.00 Uhr - 16.00 Uhr
Dienstag 8.00 Uhr - 18.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

zu jedermanns Einsicht 6ffentlich aus.

Der Inhalt der ortsiblichen Bekanntmachung ist im Internet auf der Homepage der Stadt
Zwickau (www.zwickau.de unter politik/aktuelles/bekanntmachungen) eingestelit.

Gleichzeitig kdnnen die Planunterlagen ab Auslegungsbeginn im Internet auf der
Homepage der Stadt Zwickau (www.zwickau.de unter Birger&Politik /Stadtplanungs-
amt/Offentliche Auslegungen nach dem BauGB) und iber das Beteiligungsportal des
Freistaates Sachsen: https://blrgerbeteiligung.sachsen.de eingesehen werden.

Wahrend dieser Auslegungsfrist kénnen von jedermann Anregungen zu den Entwdlrfen
schriftlich oder wahrend der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der
Beschlussfassung Uber den in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan gemaB §§ 3 Abs. 2
BauGB und 4a Abs. 6 BauGB unberlicksichtigt bleiben kénnen.

Die offentliche Auslegung des Bauleitplans wird gemaB § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 13a
Abs. 2, § 13 Abs. 2 BauGB offentlich bekanntgemacht. Auf die Bereitstellung der
Planunterlagen ab 15.11.2018 im Foyer des Stadtplanungsamtes wird hingewiesen.

Der Bauleitplan wird im beschleunigten Verfahren ohne Durchfihrung einer Umweltpri-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt (§ 13a BauGB - Bebauungsplane der
Innenentwicklung).

Zwickau, 30.10.2018 Dr. Pia FindeiB
Oberbirgermeisterin


https://bürgerbeteiligung.sachsen.de/

